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1.  E in le i tung  sow ie Z ie le  /  Fes tse tzungen  

Die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungs-(B-)Plans Nr. 3656 wurde 
nach Vorbehandlung in der Sitzung des Stadtplanungsausschusses (AfS) vom 26.04.2018 
im Stadtrat am 02.05.2018 beschlossen. Gleichzeitig wurde zur Sicherung der Planungs-
ziele in dieser Sitzung des Stadtrates die Veränderungssperre Nr. 84 beschlossen. Nach 
erfolgter Billigung der B-Planänderung am 24.09.2020 ist die Beschlussfassung über den 
Erlass der Änderungssatzung im AfS für den 21.01.2021 geplant. 
 
Laut Angaben des Stadtplanungsamtes (Stpl) ist es das Ziel des Änderungsverfahrens, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Sicherung einer Teilfläche der Grün-/Park-
anlage Platnersberg als öffentliche Grünfläche zu schaffen. Das Grundstück mit der Fl.Nr. 
229/14 (Gmkg. Erlenstegen), welches den Änderungsbereich darstellt, ist im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg (FNP) mit integriertem Landschaftsplan als 
Grünfläche – öffentliche Park- und Grünanlage dargestellt. Der seit 1972 rechtsverbind-
liche Bebauungsplan Nr. 3656 setzt hier bislang ein Allgemeines Wohngebiet mit der 
Zweckbestimmung „Baugrundstück für den Gemeinbedarf (Kirche und Kindergarten)“ fest.  
 
Für das B-Planänderungsverfahren ist gem. § 2 (4) BauGB i.V.m. § 1 (8) BauGB die Durch-
führung einer Umweltprüfung sowie die Erstellung eines Umweltberichtes gem. Anlage 1 
zum BauGB erforderlich. Der vorliegende Umweltbericht wurde durch das Umweltamt 
(UwA) erstellt und stellt die Ergebnisse der Umweltprüfung dar.  

2.  Bes tandsaufnahme des derze i t igen Umw el tzus tands 
(Basisszenar io )  sow ie  Bew ertung der  Umw el t -
ausw irkungen /  Prognose be i  Durchführung der  P lanung  

Inwieweit bei der Änderung des B-Plans Nr. 3656 die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 und 
§ 1a BauGB als auch die umweltrelevanten Ziele aus Fachgesetzen und -plänen (vgl. An-
hang) berücksichtigt wurden, wird nachfolgend beschrieben. Eine ausdrückliche Unter-
scheidung zwischen bau- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die Umweltbelange er-
folgt, soweit eine Unterscheidung möglich ist und hierfür konkrete Anhaltspunkte bestehen.  

2.1 Fläche, Boden, Wasser 

Ausgangssituation 
Der gut 3.000 m² große Umgriff des Änderungsbereichs umfasst das in Privateigentum 
befindliche Flurstück Nr. 229/14 (Gmkg. Erlenstegen) östlich der Sibeliusstraße auf Höhe 
der Hausnummern 13a und 13b. Das Areal grenzt unmittelbar an den Straßenraum an und 
ist durch eine markante (Süd-)Hanglage mit knapp 10 m Höhenunterschied geprägt. Ent-
sprechend der Darstellung im wirksamen FNP wird der Änderungsbereich als Grünfläche 
öffentlich genutzt und bildet einen wesentlichen Teil der Grün-/Parkanlage Platnersberg.  
 
Der Untergrund weist als natürliches Ausgangsmaterial Sand- und Tonsteine des Mittleren 
Keupers auf (hier: Unterer Burgsandstein), im nördlichen Teilbereich stehen die hochgela-
gerten Schotter der Pegnitz an. Es handelt sich hierbei um unversiegelte Böden mit weit-
gehend intakten Bodenfunktionen (Filter-, Speicher-, Pufferfunktionen), welche insb. als 
Lebensgrundlage für Tiere und Pflanzen und als Regelungsmedium für den Wasserhaus-
halt (Boden-/Grundwasseranreicherung durch Versickerung von Niederschlagswasser) 
dienen können. Der Grundwasserflurabstand liegt im Änderungsbereich und in der nähe-
ren und weiteren Umgebung bei mehr als 10 m; das Vorhandensein von schwebenden 
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Grundwasserstockwerken ist allerdings nicht auszuschließen. Die Grundwasserfließrich-
tung ist nach Südosten in Richtung Pegnitz gerichtet. Für den Änderungsbereich existieren 
keine Einträge im Altlastenkataster der Stadt Nürnberg. Umweltrelevante Bodenbelastun-
gen infolge früherer altlastenrelevanter Nutzungen sind deshalb voraussichtlich nicht vor-
handen. 
 
Insgesamt ist das ausnahmslos unversiegelte Areal aufgrund seiner Nutzung als Teil einer 
öffentlichen Grünfläche (westlicher Eingangsbereich der Grün-/Parkanlage Platnersberg) 
sowie auch infolge der hohen ökologischen Bedeutsamkeit als Lebensraum für Vogel- und 
Fledermausarten (s. Kap. 2.2) von hoher Bedeutung für die Schutzgüter. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Die Planung führt infolge der angestrebten Sicherung einer bestehenden, unversiegelten 
Grünfläche zu keinen nachteiligen Auswirkungen. Vielmehr sind mit der Planung positive 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser verbunden, da es zu keiner 
Flächeninanspruchnahme (für bauliche Zwecke) kommt und die gegenwärtigen Boden-
funktionen, insb. auch für den Wasserhaushalt, langfristig erhalten werden können.  

2.2 Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt 

Wechselwirkungen: Naturbelassene, unversiegelte Bereiche mit schattenspendenden   
Gehölzen verbessern als Kaltluftentstehungsgebiete das Lokalklima und können die nega-
tiven Auswirkungen des Klimawandels (Zunahme Hitzetage / Starkregenereignisse) auf die 
menschliche Gesundheit in bebauten Gebieten mildern. Ebenso bleiben dort die Boden-
funktionen und die Grundwasserneubildung erhalten. 
 

Ausgangssituation / Bestand 
Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG, Naturschutz-       
gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler, geschützte Landschaftsbestandteile 
sowie FFH- oder SPA-Gebiete1 sind im Änderungsbereich oder (direkt) daran angrenzend 
nicht vorhanden. Es befinden sich in der Parkanlage, nordöstlich der Seniorenwohnanlage, 
jedoch mehrere als Naturdenkmal geschützte Einzelbäume (Eichen). 
 

Der Änderungsbereich wurde, ebenso wie die gesamte Grünanlage Platnersberg (mit Aus-
nahme der Seniorenwohnanlage) und daran angrenzende Flächen im Norden und Osten, 
vollständig in der Stadtbiotopkartierung (2008) als Biotop erfasst (Nr. N-1166-001: Park-
anlage mit altem Baumbestand, v.a. Stiel-Eichen). Im Arten- und Biotopschutzprogramm 
(ABSP) der Stadt Nürnberg ist der Änderungsbereich sowie die gesamte Grün-/Parkanlage 
Platnersberg als „überregional bedeutsamer Lebensraum“ ausgewiesen (Biotop-Nr. 435).  
 

Gegenwärtig wird der Änderungsbereich von einem lückigen, kurz gehaltenen Scherrasen 
eingenommen, Teilbereiche sind von Großbäumen überstellt. Im Westteil befindet sich ein 
nahezu geschlossener Robinienbestand aus mehr als einem Dutzend Einzelexemplaren. 
Entlang des Ostrandes stehen im Süden zwei mächtige Spitzahorne, zwei größere Robi-
nien und weiter nördlich davon eine weitere große Robinie sowie eine mächtige, weit aus-
ladende Pappel. Für die Artengruppen Fledermäuse und Vögel besitzt der teils über 400 
Jahre alte Baumbestand (mit seinen reichlichen Höhlenbildungen) in der Grün-/Parkanlage 
Platnersberg insgesamt eine hohe Bedeutung, auch über das Stadtgebiet hinaus. Neben 
den Arten Großer Abendsegler und Zwergfledermaus wurden im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Änderungsbereich Bechsteinfledermäuse erfasst. Die Tiere jagen im 

                                                
1 die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogel-
schutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (FFH = Fauna-Flora-Habitat / SPA = Special Protected Areas) 
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unmittelbaren Zusammenhang zu ihren Habitatbäumen. Die Artengruppe der Vögel beher-
bergt im Bereich Platnersberg derzeit mindestens 29 Arten. Darüber hinaus sind auch 
Nachweise des Eremiten bzw. Juchtenkäfers in der Parkanlage Platnersberg bekannt. 
 
Aufgrund des üppigen, z.T. alten Baumbestandes hat der Änderungsbereich (und seine 
Umgebung) eine hohe Bedeutung für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere und somit auch 
für die biologische Vielfalt. 
 
Auswirkungen / Prognose 
Durch die Planung werden der wertvolle Baumbestand sowie die offenen Rasenflächen im 
Änderungsbereich langfristig und verbindlich gesichert. Diese Teilfläche der Grün-/Park-
anlage Platnersberg bleibt somit erhalten (auch als Teil eines Biotopverbundes) und kann 
weiterhin als Lebensraum und Jagdhabitat für die nach aktuellen Wissensstand mindes-
tens 33 geschützten Tierarten im Bereich des Platnersbergs dienen. Da die Auswirkungen 
des Vorhabens aus vegetationskundlicher und faunistischer Sicht als positiv anzusehen 
sind, werden sie als nicht (erheblich) nachteilig eingestuft.  
 
Da die Erhaltung der Artenvielfalt wesentlicher Bestandteil der Biodiversität ist, ist hier-
durch ein direkter Bezug zu den Bewertungen hinsichtlich der Schutzgüter Pflanzen und 
Tiere sowie ihrer natürlichen Lebensräume gegeben; daher werden die Auswirkungen der 
Planung auch im Hinblick auf die biologische Vielfalt als nicht (erheblich) nachteilig, son-
dern positiv bewertet.  

2.3 Landschaft, Menschliche Gesundheit – Erholung 

Ausgangssituation 
Der Änderungsbereich ist aktuell Teil der öffentlichen Grünfläche Platnersberg, die als 
Stadtteilparkanlage dient und als übergeordneter Freiraum den gesamten Nordosten des 
Stadtgebiets versorgt. Diese Naherholungsfläche wird durch Anwohner sowie Bewohner 
und Besucher der Seniorenwohnanlage intensiv genutzt. Die Teilfläche befindet sich im 
südwestlichen Bereich der Parkanlage, wird derzeit als Wiesenfläche genutzt und weist 
umfangreichen, teilweise alten Baumbestand auf, welcher als erhaltenswert und ortsbild-
prägend einzustufen ist. Das Areal hat insb. für den südwestlichen Eingangsbereich zur 
Parkanlage große Bedeutung und zeichnet sich durch eine bewegte Topographie (Hang-
lage mit knapp 10 m Höhenunterschied) aus.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Durch die beabsichtigte B-Planänderung soll das Flurstück als öffentliche Grünfläche – 
Parkanlage festgesetzt werden. Infolgedessen findet keine bauliche Inanspruchnahme der 
Fläche statt, welche mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
und die Erholungsnutzung verbunden wäre. Das Areal kann weiterhin in der vorliegenden 
Form als öffentliche Grünfläche genutzt werden, der erholungsfunktionale Wert der Park-
anlage bleibt in vollem Umfang erhalten.  
 
Für die Schutzgüter sind die Auswirkungen der vorgesehenen Planung daher als nicht     
(erheblich) nachteilig, sondern durchwegs positiv zu bewerten. 
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2.4 Menschliche Gesundheit – Lärm, Störfallvorsorge 

2.4.1 Lärm 

Ausgangssituation 
Der Änderungsbereich wird nur unerheblich durch den Straßen- und Schienenverkehrs-
lärm der Erlenstegenstraße als Hauptverkehrsstraße beeinflusst. Das unbebaute und un-
bewohnte Areal stellt eine Teilfläche der im Lärmaktionsplan der Stadt Nürnberg als „Ru-
higes Gebiet“ nach § 47d Abs. 2 BImSchG ausgewiesenen Grün-/Parkanlage Platnersberg 
dar und ist demnach vor einer Zunahme von Lärmimmissionen zu schützen.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Die geplante Festsetzung des Änderungsbereichs als öffentliche Grünfläche würde das 
Schutzziel des Lärmaktionsplans (hier: „Ruhiges Gebiet“) unterstützen. Daher sind die 
Auswirkungen der Planung als nicht (erheblich) nachteilig bzw. positiv einzustufen.  
 

2.4.2 Störfallvorsorge / Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Störfallvorsorge: 
Es befinden sich keine immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlagen und keine Be-
triebsbereiche i.S.d. § 3 (5a) BImSchG (Störfallbetriebe) im Änderungsbereich. Das Areal 
befindet sich auch nicht im potentiellen Einwirkbereich von benachbarten Störfallbetrieben. 
Durch die Planung werden keine gewerblichen und/oder industriellen Bauflächen für zu-
künftig mögliche Störfallbetriebe geschaffen. Zur Berücksichtigung des Abstandsgebots 
nach Art. 13 der Seveso-III-Richtlinie i.V.m. § 50 BImSchG sind daher im B-Planänderungs-
verfahren keine weiteren Betrachtungen anzustellen. 
 

Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen: 
Eine diesbzgl. Betrachtung und Bewertung ist bei vorliegender Planung nicht relevant. 
 

2.5 Luft, Klima 

Ausgangssituation 
Im Zuge der flächendeckenden Messungen zur Luftqualität im Stadtgebiet wurden für den 
Änderungsbereich und dessen Umgebung in den Jahren 2006/2007 bei mobilen, diskonti-
nuierlichen Luftmessungen am Platnersberg (Messpunkt D17 bei Seniorenheim) moderate 
Konzentrationen von Stickstoffdioxid (27 µg/m³), Kohlenmonoxid (0,45 mg/m³) und Benzol 
(1,5 µg/m³) ermittelt, die unter dem städtischen Durchschnitt lagen. Aktuell ist mit einer 
deutlichen Unterschreitung der Immissionsgrenzwerte der 39. BImSchV zu rechnen2. 
 
Laut Stadtklimagutachten wirkt der Änderungsbereich als Teilfläche der weitgehend unver-
siegelten Grünanlage Platnersberg mit einem hohen Kaltluftliefervermögen (1200 – 1800 
m³/s) als lokalklimatischer Ausgleichsraum für die angrenzenden bebauten Siedlungs-    
bereiche. Die bioklimatische Situation der umgebenden Siedlungsräume wird im Stadt-   
klimagutachten dementsprechend als günstig bis sehr günstig eingestuft. In den im Zuge 
der klimatischen Veränderungen zunehmend zu erwartenden Hitzezeiten hat das Areal 
eine wichtige abkühlende Wirkung und gewinnt daher auch als Naherholungsfläche noch 

                                                
2 Infolge der angewendeten, diskontinuierlichen Messmethode und der Messzeiten (nur zu den verkehrsreicheren Tagzeiten, 
d.h. ohne Nachtmessungen) besitzt ein direkter Vergleich mit den Ganzjahresgrenzwerten der 39. BImSchV allerdings nur 
orientierenden Charakter. Da die letzten flächendeckenden Messungen zur Außenluftqualität in den Jahren 2006/2007 
durchgeführt wurden, sind diese Daten aus verschiedenen Gründen (z.B. Änderung der Verkehrszahlen, Flottenwechsel, 
geänderte Umfeldnutzungen) heute nur noch eingeschränkt belastbar. 
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weiter an Bedeutung. Von dem Areal gehen aufgrund der derzeitigen Nutzung als (öffent-
liche) Grünfläche bzw. Parkanlage keine CO2-Belastungen aus.  
 
Auswirkungen / Prognose 
Mit der angestrebten B-Planänderung geht keine Nutzungsänderung im Vergleich zum Ist-
zustand einher. Die Planung bewirkt eine langfristige Sicherung des positiven Einflusses 
des Änderungsbereichs auf die Luftqualität und das Stadtklima. Insgesamt werden die Aus-
wirkungen des Vorhabens für die Schutzgüter Luft und Klima als nicht (erheblich) nachteilig 
eingestuft. Die planungsrechtliche Sicherung als (öffentliche) Grünfläche ist als Maßnahme 
zur Klimaanpassung einzuordnen.  

2.6 Abfall 

Eine diesbzgl. Betrachtung und Bewertung ist bei vorliegender Planung nicht relevant. 

2.7 Kultur- und Sachgüter 

Gemäß den Angaben im Bayerischen Denkmalatlas (Abruf: 30.07.20) sind im Änderungs-
bereich keine Bau- und/oder Bodendenkmäler ausgewiesen. Kultur- und/oder sonstige 
Sachgüter sind von der Planung nicht (nachteilig) betroffen. 
 
 
 
 

Die ermittelten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter und Umweltbelange berücksichtigen 
auch das Wirkungs-/Prozessgefüge zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes. Nach-
teilige Beeinträchtigungen infolge von Wechselwirkungen sind nicht zu erwarten.  

3.  Prognose  be i  Nichtdurchführung der  P lanung /  
Nu l lvar iante   

Die Nullvariante beschreibt die voraussichtliche Entwicklung der Umweltbereiche im Ände-
rungsbereich (und dessen Umgebung) bei Nichtdurchführung der Planung. Im Gegensatz 
zur Beschreibung und Bewertung der Ausgangssituation wird hier also auch eine zeitliche 
Komponente berücksichtigt. In vorliegendem Fall würde das bestehende Baurecht gemäß 
B-Plan Nr. 3656 (großzügiges Baufenster sowie angrenzende Stellplatzanlage) bestehen 
bleiben. Da bereits ein Bauantrag gestellt wurde, wäre mit einer Bebauung in absehbarer 
Zeit zu rechnen.  
 
Neben den üblichen, z.T. erheblichen, nachteiligen Auswirkungen, die mit einer Überbau-
ung von unversiegelten Grün-/Freiflächen einhergehen (insb. Flächenverbrauch, Verlust 
der Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen, Beeinträchtigung der lufthygienischen und  
lokalklimatischen Situation und des Landschaftsbildes, etc.), würde dies in vorliegendem 
Fall voraussichtlich zu großen Verlusten an erhaltenswertem und ökologisch wertvollem 
Baumbestand führen. Auch Fortpflanzungs- und Ruhestätten zahlreicher streng geschütz-
ter Arten sowie deren Nahrungshabitate würden erheblich beeinträchtigt bzw. verloren ge-
hen; ein Ausgleich in der Grün-/Parkanlage Platnersberg bzw. im unmittelbaren, räum-      
lichen Zusammenhang wäre voraussichtlich kaum umsetzbar, da der Park bereits sehr 
gute Lebensbedingungen der betroffenen Arten aufzeigt. 
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Darüber hinaus würde eine Bebauung an dieser Stelle für die Grün-/Parkanlage Platners-
berg einen teilweisen Funktionsverlust (v.a. auch als Eingangsbereich) verursachen. Es 
wäre davon auszugehen, dass sich der erholungsfunktionale Wert der Grünfläche für die 
öffentliche Nutzung infolge des Flächenverlustes und den von der baulichen Nutzung aus-
gehenden negativen Einwirkungen erheblich reduzieren würde.  

4.  Maßnahmen zur  Vermeidung,  Verr ingerung und zum 
Ausgle ich  nachte i l iger  Umw el tausw irkungen  

Konfliktmindernde Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nach-
teiliger Umweltauswirkungen sind in vorliegendem Fall nicht erforderlich, da die Planung 
keine (erheblichen) nachteiligen Auswirkungen auf die Umweltbelange gem. § 1 (6) Nr. 7 
und § 1a BauGB (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung) nach sich zieht. Auch hinsicht-
lich des europäischen und nationalen Artenschutzes i.S.d. BNatSchG3 sind keine Maß-
nahmen notwendig, da mit der Planung keine Eingriffe verbunden sind.  
 
Die angestrebte planungsrechtliche Sicherung des Änderungsbereichs durch Festsetzung 
als öffentliche Grünfläche stellt in Bezug auf die derzeit (noch) mögliche Bebaubarkeit des 
Grundstücks dahingehend eine Vermeidungsmaßnahme dar.  

5.  Gebie te  von gemeinschaf t l icher  Bedeutun g (Fauna-F lora -
Habi ta t )  und  europä ische Voge lschutzgebie t e  im Sinne 
des Bundesnaturschutzgesetzes  

Erhaltungsziele und Schutzzwecke der o.g. Gebiete sind von der Planung nicht betroffen. 

6.  Geprüf te  Al ternat iven  /  Methodik  /  Moni tor ing  

Planungsalternativen bestehen nicht bzw. sind nicht bekannt. Die Auswirkungen einer Be-
bauung des Änderungsbereichs auf die Umweltbelange werden in Kap. 3 umrissen.  
 
Der Umweltbericht gem. Anlage 1 des BauGB n.F.4 soll den aktuellen Zustand des Ände-
rungsbereichs (Basisszenario) und die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die 
Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB beschreiben und bewerten. Auch 
die Entwicklung der einzelnen Schutzgüter bei Nichtdurchführung der Planung (Null-         
variante, Kap. 3) soll ermittelt und bewertet werden. Im Regelverfahren wurde der Umwelt-
bericht im zurückliegenden Planungsprozess ergänzt, detailliert und fortgeschrieben. 
 
Der vorliegende Umweltbericht (UB) stellt die Ergebnisse der erforderlichen Umweltprü-
fung dar. Folgende Informationsquellen wurden hierfür herangezogen:  
 

 Wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan 

 GEO-NET Umweltconsulting GmbH: Stadtklimagutachten: Analyse der klimaökologischen 
Funktionen für das Stadtgebiet von Nürnberg, Mai 2014 (Gutachten im Auftrag der Stadt Nürn-
berg, Umweltamt) 

 Masterplan Freiraum: 
- Gesamtstädtisches Freiraumkonzept (GFK) Nürnberg (2014) 
- Aktionsplan „Kompaktes Grünes Nürnberg 2020“ (2013) 

 Stadtbiotopkartierung Nürnberg (2008) 

                                                
3 Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 15.09.2017 (BGBl. I S. 3434) 

4 Baugesetzbuch, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und 2a BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
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 Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Nürnberg (ABSP, 1996) 

 Artenschutzkartierung (ASK, fortlaufende Aktualisierung) 

 Strategische Lärmkarte LfU 2017 (Straßenlärm), EBA 2017 (Schienenlärm) 

 Lärmaktionsplan der Stadt Nürnberg (2016, Fortschreibung 2019) 

 Bay. Geologisches Landesamt: Geologische Karte 1:50.000, Nürnberg – Fürth – Erlangen und 
Umgebung (1977) 

 Grundwasserberichte der Stadt Nürnberg (2011/2017) 

 Geodaten-Service der Stadt Nürnberg (Luftbilder, etc.) sowie Geländebegehung 

 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg: Die Luftqualität in Nürnberg (Juli 2012) 

 http://umweltdaten.nuernberg.de/aussenluft.html 

 http://www.lfu.bayern.de/luft/lufthygienische_berichte/index.htm  

 Bay. Landesamt für Denkmalpflege: Bayerischer Denkmalatlas (Abruf: 30.07.2020) 

 Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 
Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) 

 Bay. Landesamt für Umwelt (2018): Arteninformationen Bechsteinfledermaus  
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Myotis+bechsteinii 

 Stpl: Instruktionsunterlagen zur Erstellung des 1. Entwurf UB (AfS-/StR-Vorlage April/Mai 2018 
inkl. Anlagen) sowie Informationen für die Fortschreibung und die Endfassung des UB 

 
Maßnahmen zur Überwachung von erheblichen nachteiligen Auswirkungen (Monitoring) 
gem. § 4c BauGB n.F. sind im vorliegenden Fall nicht notwendig. 

7.  Zusammenfassung  

Die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Bebauungs-(B-)Plans Nr. 3656 wurde 
nach Vorbehandlung in der Sitzung des Stadtplanungsausschusses (AfS) vom 26.04.2018 
im Stadtrat am 02.05.2018 beschlossen. Gleichzeitig wurde zur Sicherung der Planungs-
ziele in dieser Sitzung des Stadtrates die Veränderungssperre Nr. 84 beschlossen. Nach 
erfolgter Billigung der B-Planänderung am 24.09.2020 ist die Beschlussfassung über den 
Erlass der Änderungssatzung im AfS für den 21.01.2021 geplant. 
 
Es ist das wesentliche Ziel des Änderungsverfahrens, die planungsrechtlichen Voraus-  
setzungen für die Sicherung einer Teilfläche der Grün-/Parkanlage Platnersberg als öffent-
liche Grünfläche zu schaffen. Das Grundstück mit der Fl.Nr. 229/14 (Gmkg. Erlenstegen), 
welches den Änderungsbereich darstellt, ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt 
Nürnberg (FNP) mit integriertem Landschaftsplan als Grünfläche – öffentliche Park- und 
Grünanlage dargestellt. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 3656 setzt hier bislang 
ein Allgemeines Wohngebiet mit der Zweckbestimmung „Baugrundstück für den Gemein-
bedarf (Kirche und Kindergarten)“ fest. Für das B-Planänderungsverfahren ist gem. § 2 (4) 
BauGB i.V.m. § 1 (8) BauGB die Durchführung einer Umweltprüfung sowie die Erstellung 
eines Umweltberichtes gem. Anlage 1 zum BauGB erforderlich.  
 
Mit der Planung sind insgesamt keine (erheblichen) nachteiligen Auswirkungen auf die Um-
weltbelange gem. § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB verbunden. Vielmehr stellt der Erhalt einer 
unversiegelten Grünfläche mit ökologisch wertvollem, z.T. alten Baumbestand als wichtige 
funktionale Teilfläche des südwestlichen Eingangsbereichs der Parkanlage Platnersberg 
ein aus umweltplanerischer Sicht begrüßenswertes Vorhaben mit ausschließlich positiven 
Auswirkungen dar. Die B-Planänderung vermeidet indes nachteilige Auswirkungen einer 
Bebauung (Flächenverbrauch, Verlust der Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen, Beein-
trächtigung der lufthygienischen / lokalklimatischen Situation und des Landschaftsbildes, 

http://umweltdaten.nuernberg.de/aussenluft.html
http://www.lfu.bayern.de/luft/lufthygienische_berichte/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninformationen/steckbrief/zeige?stbname=Myotis+bechsteinii
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etc.) und kann als Maßnahme zur Klimaanpassung eingeordnet werden. Der Erhalt des 
Baumbestandes und der Fläche als Lebensraum, insb. als Jagd- und Nahrungshabitat für 
geschützte Tierarten, trägt zur Sicherung der Funktion als ausgewiesene Biotopfläche 
(ABSP und Stadtbiotopkartierung) und der biologischen Vielfalt (Biodiversität) bei.  
 
 
Der vorliegende Umweltbericht wurde durch das Umweltamt (UwA) erstellt und stellt die 
Ergebnisse der Umweltprüfung dar.  

 
 
 
Nürnberg, den 08.12.2020 

 
Umweltamt 

 
 
gez. Köppel 



Anhang: Umweltrelevante Ziele aus Fachgesetzen und Fachplänen 
  Stand: Juli 2020 

 

 
Grund und Boden, Fläche, Wasser 
 
§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landes-     
entwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013 
(zuletzt geändert am 01.01.2020):  
Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, d.h. der Flächen-
verbrauch soll verringert und einer Innenver-
dichtung Vorrang gegeben werden. Boden-
versiegelungen sollen auf das notwendige 
Maß begrenzt werden. Die Notwendigkeit der 
Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald 
genutzter Flächen soll begründet werden; da-
bei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten 
der Innenentwicklung zugrunde gelegt wer-
den, zu denen insbesondere Brachflächen, 
Gebäudeleerstand, Baulücken und andere 
Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-
nen. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) hat die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die 
Bebauung unbebauter Flächen im beplanten 
und unbeplanten Innenbereich, soweit sie 
nicht für Grünflächen vorgesehen sind, Vor-
rang vor der Inanspruchnahme von Frei-      
flächen im Außenbereich. Gemäß dem 
Grundsatz des LEP sollen land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Gebiete erhalten werden. 
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur 
in dem unbedingt notwendigen Umfang für 
andere Nutzungen in Anspruch genommen 
werden. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
sind historisch gewachsene Kulturlandschaf-
ten vor Verunstaltung, Zersiedelung und 
sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 
 
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG): 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig 
gesichert, schädliche Bodenveränderungen 
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige 
Einwirkungen auf den Boden getroffen wer-
den. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen 
Beeinträchtigungen der natürlichen Funktio-
nen soweit wie möglich vermieden werden. 
 
ABSP der Stadt Nürnberg:  
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier 
formuliert. Insbesondere sollen ökologisch 
wertvolle Bereiche von Versiegelung frei-    
gehalten werden. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
Niederschlagswasser soll ortsnah versickert 
oder verrieselt werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche oder sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. Des 
Weiteren gibt die Entwässerungssatzung der 
Stadt Nürnberg der Versickerung von Nieder-
schlagswässern bzw. deren sonstiger alter-
nativer Ableitung den Vorrang. Mit Einführung 
des getrennten Gebührenmaßstabs für      
Niederschlagswasser und Abwasser seit 
01.01.2000 wird dies auch in der entspre-
chenden Gebührensatzung berücksichtigt. 
 
§§ 77, 78ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG):  
(Frühere) Überschwemmungsgebiete (ÜSG) 
i.S.d. § 76 sollen nach § 77 in ihrer Funktion 
als Rückhalteflächen erhalten bzw. soweit wie 
möglich wiederhergestellt werden. §§ 78 und 
78a beinhalten entsprechende planerische 
und bauliche Vorschriften, welche darauf ab-
zielen, Retentionsräume möglichst von Be-
bauung freizuhalten bzw. im Fall einer Bebau-
ung das vorherrschende Hochwasserschutz-
niveau nicht zu verringern. Generell sind bei 
Planungen in einem amtlich festgesetzten 
bzw. vorläufig gesicherten ÜSG (§ 76 Abs. 3) 
oder in einem Risikogebiet außerhalb eines 
ÜSG die Belange der Hochwasservorsorge 
im Rahmen der bauleitplanerischen Ab-      
wägung zu berücksichtigen (Abwägungs-     
direktiven in § 78 Abs. 3 und 8, § 78b Abs. 1). 
 
Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012: 
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept  
(InSEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet 
Leitlinien für künftige gesamtstädtische      
Planungen und Konzepte in Bezug auf die 
„Gemeinschaftsaufgabe“ Wasser. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2013 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 07.11.2013: 
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, das eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen), die 
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines 
nachhaltigen Umgangs mit und einer orts-  
nahen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.  
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Artenschutz und Biologische Vielfalt
 
Die Rechtsvorgaben für den speziellen Arten-
schutz sind in den §§ 44 u. 45 BNatSchG     
geregelt. Aussagen zum Natura 2000-       
Konzept der EU finden sich in den §§ 31 bis 
36 BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum 
speziellen Artenschutz unterliegen nicht der 
Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung 
(siehe auch Kapitel 4). 
 

Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 1. 
April 2008, nennt u.a. folgenden Handlungs-
schwerpunkt: Berücksichtigung der Aspekte 
des Artenschutzes und des Biotopverbunds 
sowie des Ziels der Erhaltung von Gebieten 
mit hoher biologischer Vielfalt bei der Trassie-
rung von Verkehrswegen und der Auswei-
sung neuer Siedlungs- und Gewerbeflächen. 
 

Natur und Landschaft 
 
Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Vielfalt 
dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29 
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile 
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel fest-
gesetzt, mind. 10% der Landesfläche als Netz 
verbundener Biotope zu sichern. Der Biotop-
verbund dient u.a. der dauerhaften Sicherung 

der Populationen wildlebender Tiere und 
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, 
Biotope und Lebensgemeinschaften sowie 
der Bewahrung, Wiederherstellung und Ent-
wicklung funktionsfähiger ökologischer  
Wechselbeziehungen.  
 

 
Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge

 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau): 
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städte-
bau erwünschte Orientierungswerte vor.  
 
 
16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung): 
legt Grenzwerte für den Bau oder die wesent-
liche Änderung von öffentlichen Straßen so-
wie von Schienenwegen der Eisenbahnen 
und Straßenbahnen fest.  
 
 
§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan): 
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat 
die Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan 
(LAP) erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft ge-
treten ist und 2019 fortgeschrieben wurde. 
Der LAP soll die Lärmprobleme und Lärmaus-
wirkungen regeln und ruhige Gebiete gegen 
eine Zunahme des Lärms schützen. Für die 
Nebeneisenbahnstrecken wurde 2019 ein    
eigenständiger Lärmaktionsplan erstellt. 
 
 
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – 
TA Lärm): dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor sowie der Vor-
sorge gegen schädliche(n) Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die 

als (nicht) genehmigungsbedürftige Anlagen 
den Anforderungen des BImSchG (Zweiter 
Teil) unterliegen, im bau-/immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren sowie 
bei Nachbarschaftsbeschwerden. Sie legt 
u.a. gebietsbezogene Immissionsrichtwerte 
für Anlagenlärm fest, die am Immissionsort in 
der Summe nicht überschritten werden dür-
fen. Die Regelungen der TA Lärm bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Gewerbe- bzw. 
Anlagenlärm, da ein Bebauungsplan keine 
Festsetzungen treffen darf, die nicht vollzieh-
bar sind. 
 
 
18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur 
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Sportanlagenlärmschutzverord-
nung): gilt für Errichtung, Beschaffenheit und 
Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum 
Zwecke der Sportausübung betrieben werden 
und einer Genehmigung nach BImSchG nicht 
bedürfen. Sie legt gebietsbezogene Immissi-
onsrichtwerte für Sportlärm fest, die am Im-
missionsort in der Summe nicht überschritten 
werden dürfen. Die Regelungen der Sport- 
anlagenlärmschutzverordnung bestimmen 
die Grenze der Abwägung für Sportlärm, da 
ein Bebauungsplan keine Festsetzungen tref-
fen darf, die nicht vollziehbar sind. In Bayern 
soll die 18. BImSchV auch für Freizeitlärm 
(ausgenommen traditionelle Volksfeste und 
Kirchweihen) Anwendung finden. 
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Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss 
für Immissionsschutz, Stand März 2015): 
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise 
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw. 
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für 
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmricht-    
linie soll in Bayern nur für traditionelle Volks-
feste und Kirchweihen Anwendung finden. 
 
Gesetz über Anforderungen an den Lärm-
schutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtun-
gen – KJG): regelt in Bayern die Zulässigkeit 
von Immissionen durch Geräusche von Kin-
der- und Jugendspieleinrichtungen in der 
Nachbarschaft von Wohnbebauung. Es legt 
u.a. fest, dass die natürlichen Lebensäuße-
rungen von Kindern, die Ausdruck natürlichen 
Spielens oder anderer kindlicher Verhaltens-
weisen sind, im Wohnumfeld als sozial-     
adäquat hinzunehmen sind. Das KJG lockert 
für Jugendspieleinrichtungen einige Regelun-
gen der Sportanlagenlärmschutzverordnung. 
 
§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):  
Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am 
15.09.2017 von der Reg. von Mfr. in Kraft ge-
setzt; darin enthalten ist u.a. eine Maßnah-
men-Übersicht des bestehenden Luftrein-
halte-/Aktionsplans (2004) sowie dessen 1. 
Fortschreibung (2010) und deren jeweiliger 
Umsetzungsstand, sowie weitere (geplante)      
relevante Maßnahmen zur Luftreinhaltung. 
 
Bezüglich der Luftbelastung gelten die Grenz-
werte der 39. BImSchV; sie betreffen über-
wiegend das Schutzgut „Menschliche Ge-
sundheit“, einzelne Grenzwerte zielen auch 
auf den Schutz der Vegetation. 
 
Beschluss des Stadtplanungsausschusses 
vom 09.07.2009: Es wurden Richtwerte für 
die Ausstattung mit öffentlichen Grünflächen 
in Bebauungsplänen und städtebaulichen 
Verträgen festgelegt: öffentliche Grünfläche 
pro Einwohner im Geschosswohnungsbau: 
20 m², öffentliche Grünfläche pro Einwohner 
im Einfamilienhausgebiet 10 m²; davon je-
weils Spielfläche pro Einwohner: 3,4 m². 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
12.03.2014 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 27.03.2014: 
Das gesamtstädtische Freiraumkonzept 
(GFK) und das Leitbild „Kompaktes Grünes 
Nürnberg 2030“ bilden die Grundlage der 

Grün- und Freiraumplanungen der Stadt 
Nürnberg.  
 
Baulandbeschluss (2017ff.):  
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017 
durch den Stadtrat beschlossen und trat am 
14.06.2017 in Kraft; er ist für die Verwaltung 
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die 
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf 
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekosten-
regelungen. 
 
Beschluss des Umweltausschusses vom 
09.10.2019 sowie des Stadtplanungsaus-
schusses vom 17.10.2019: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die finanziel-
len Auswirkungen von Dach- oder Fassaden-
begrünungsmaßnahmen bei allen anstehen-
den städtischen Neubauprojekten und im    
Bestand zu prüfen und nach Möglichkeit     
entsprechende Maßnahmen umzusetzen. 
 
Stadtratsbeschluss v. 04.03.2020: 
Das Konzept der „Grünen Finger“ dient als 
Planungsgrundlage und Orientierungshilfe für 
alle räumlichen Entwicklungsplanungen       
sowie für stadtstrategische Grundsatzent-
scheidungen. Die Entwicklung von Grünflä-
chen auf vormals baulich genutzten Flächen 
bleibt jeweils eigenen Beschlussfassungen 
vorbehalten. Bei der konkreten Umsetzung 
sind bestehende funktionale Zusammen-
hänge der vorhandenen Gebiete einzelfall-
spezifisch zu prüfen und zu berücksichtigen. 
 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB (Anfälligkeit für 
schwere Unfällen oder Katastrophen): 
Die BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 
führt durch Aufnahme der Störfallvorsorge i.S. 
des immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes gem. § 50 Satz 1 BImSchG in 
den Katalog der zu berücksichtigenden Um-
weltbelange sowie durch das Einfügen hierfür 
differenzierterer Festsetzungsmöglichkeiten 
in § 9 BauGB zu einer erhöhten Gewichtung 
dieses Belangs in der Bauleitplanung. Des 
Weiteren besteht nunmehr die Pflicht zur Be-
rücksichtigung der Auswirkungen, die auf-
grund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle oder Katastrophen (außerhalb des 
Störfallrechts) zu erwarten sind, auf die Be-
lange nach den Buchstaben a bis d und i.  
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Klima und Energie 
 
§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB:  
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die 
sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
gehören zu einer gemeindlichen Aufgabe im 
Rahmen der Bauleitplanung. Am 30. Juni 
2011 hat der Bundestag die Novellierung des 
BauGB durch das „Gesetz zur Förderung des 
Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden“ beschlossen 
(BauGB-Klimanovelle 2011). Die Belange des 
Klimaschutzes und der Anpassung an den 
Klimawandel sind dadurch erweitert worden. 
Bauleitpläne sollen dazu beitragen, den       
Klimaschutz und die Klimaanpassung, insb. 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. 
 
§ 1a Abs. 5 BauGB:  
Es soll den Erfordernissen des Klimaschutzes 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klima-
wandel entgegenwirken, als auch durch sol-
che, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 
 
Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie 
(2010/31/EU) v. 19.05.2010:  
Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-
energiegebäude auszuführen, d.h. der Ener-
giebedarf ist sehr gering oder liegt fast bei 
Null. Er sollte zu einem wesentlichen Teil aus 
erneuerbaren Energien gedeckt werden.  
 
Erneuerbares-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG*):  
Alle Eigentümer von Gebäuden sind zu einer 
anteiligen Nutzung von regenerativen Ener-
gien verpflichtet.  
 
Energieeinsparverordnung (EnEV*): 
Die neue Energieeinsparverordnung ist am 
01. Mai 2014 in Kraft getreten. Die energeti-
schen Anforderungen an Neubauten sind 
zum 01. Januar 2016 weiter angehoben wor-
den und sind ein wichtiger Zwischenschritt hin 
zum EU-Niedrigstenergiegebäudebestand, 
der ab spätestens 2021 gilt. 
 
Umweltausschussbeschluss v. 23.01.2013: 
In Bebauungsplanverfahren oder anderen 
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich 
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, 
eine CO2-neutrale Energieversorgung für den 
Neubau zu erreichen. 
____________________________________ 
* wird voraussichtlich noch im Jahr 2020 mit dem Energieeinsparungs-
gesetz (EnEG) zum Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusammengeführt 

Gemeinsamer Beschluss des Stadtplanungs- 
und Umweltausschusses v. 26.06.2014: 
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grund-
lage für alle weiteren Planungen der Stadt 
Nürnberg dar und ist bei anstehenden Pla-
nungsvorhaben zu berücksichtigen. Mit dem 
Stadtklimagutachten liegt eine aktuelle        
Datengrundlage und Analyse der klimaökolo-
gischen Funktionen für das Nürnberger Stadt-
klima vor. Wichtige Ergebnisse und Empfeh-
lungen für die weitere städtebauliche Entwick-
lung werden in einer Klimafunktions- und      
einer Planungshinweiskarte dargestellt. 
 
Stadtratsbeschluss v. 23.07.2014: 
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 
2010 – 2050 umfasst die Bereiche Klima-
schutz und Anpassung an den Klimawandel. 
Die CO2-Emissionen in Nürnberg sollen, ge-
genüber den Werten von 1990, bis 2030 um 
50% (Zielsetzung des Klimabündnisses der 
europäischen Städte), bis 2050 um 80% re-
duziert werden (Zielsetzung der Bundesregie-
rung). Bis zum Jahr 2020 soll das EU-20-20-
20-Ziel (CO2-Reduktion um 20%, Effizienz-
steigerung um 20%, Anteil der erneuerbaren 
Energien von 20%) erreicht werden. Zur An-
passung an den Klimawandel werden die vor-
geschlagenen Maßnahmen sukzessive        
ergänzt und aktualisiert. Im Kontext mit den 
Zielvorgaben des Masterplans Freiraum und 
des gesamtstädtischen Stadtklimagutachtens 
werden Umsetzungsstrategien entwickelt. 
 
Stadtratsbeschluss v. 24.07.2019: 
Die Verwaltung wird u.a. beauftragt, im     
Rahmen ihrer Möglichkeiten den Ausbau der 
Fernwärme in Nürnberg aktiv zu unterstützen 
(Punkt i), sowie alle Möglichkeiten für CO2-
neutrale Wärmeversorgungen bei Neubauten 
und Neubaugebieten auszuschöpfen und 
beim Verkauf von Grundstücken der Stadt 
Nürnberg im Vorfeld Studien hinsichtlich mög-
licher CO2-Neutralität erstellen zu lassen und 
dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen 
(Punkt j). 
 
Stadtratsbeschluss v. 17.06.2020: 
Der Stadtrat legt als Treibhausgasminde-
rungsziel bis zum Jahr 2030 einen Wert von   
-60% fest (Punkt b) und erhöht das im Klima-
fahrplan 2010 – 2050 festgelegte Treibhaus-
gasminderungsziel von -80% auf -95% (Punkt 
c). 



 

 

 

 


